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 Veröffentlicht am 25.01.2006

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §6;

Rechtssatz

Wird ein Gebäude errichtet, bilden die Aufwendungen, die gemacht werden, um durch den Verbrauch von Gütern und

die Inanspruchnahme von Dienstleistungen das Gebäude zu schaffen, die Herstellungskosten.
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